
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 

fü r den Verkauf und die Lieferung von Software-Support Leistungen – 
empfohlen vom Fachverband Unternehmensberatung und Informationstechnologie 

 
 
1. Vertragsumfang und Gü ltigkeit 

Die nachstehenden Bedingungen gelten fü r alle Dienstleistungen 
und Lieferungen, die der Auftragnehmer im Rahmen dieses Ver-
trages fü r die in Ö sterreich installierten Computersysteme durch-
fü hrt. Einkaufsbedingungen des Auftraggebers werden fü r das ge-
genständliche Rechtsgeschäft und die gesamte Geschäftsbezie-
hung hiemit ausgeschlossen. 
Angebote sind grundsätzlich freibleibend. 
 

2. Leistungsumfang 
2.1 Die Durchfü hrung der vertragsgegenständlichen Leistungen durch 

den Auftragnehmer erfolgt, soweit nichts anderes vereinbart 
wurde, nach seiner Wahl am Standort des Computersystems oder 
in den Geschäftsräumen des Auftragnehmers innerhalb der nor-
malen Arbeitszeit des Auftragnehmers. Erfolgt ausnahmsweise 
und auf Wunsch des Auftraggebers eine Leistungserbringung au-
ß erhalb der normalen Arbeitszeit, werden die Mehrkosten ge-
sondert in Rechnung gestellt. Die Auswahl des die vertragsgegen-
ständlichen Leistungen erbringenden Mitarbeiters obliegt dem 
Auftragnehmer, der berechtigt ist, hiefü r auch Dritte heranzuzie-
hen. 

2.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die vertragsgegenständlichen 
Softwareprogramme entsprechend dem Leistungsumfang der je-
weils nachstehenden vertraglich vereinbarten Supportklasse zu 
erfü llen: 
 
Supportklasse A: 
 
∙Informationsservice: Der Auftraggeber wird ü ber neue Pro-
grammstände, verfü gbare Updates, Programmentwicklungen etc. 
informiert. 
∙Hotline-Service: Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber in-
nerhalb der vereinbarten Hotline-Zeiten des Auftragnehmers bei 
fallweise auftretenden Problemen fü r Beratungen im Zusammen-
hang mit dem Einsatz der vertragsgegenständlichen Softwarepro-
gramme zur Verfü gung stehen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, 
bei wiederholter Inanspruchnahme dieser Beratung fü r gleichartige 
Probleme eine weitere vertragsgegenständliche Beratung von zu-
sätzlichen, auß erhalb dieses Vertrages liegenden, kostenpflichti-
gen Schulungsmaß nahmen abhängig zu machen. 
∙Archivierung und Bereitstellung der vertragsgegenständli-
chen Softwareprogramme: Der Auftragnehmer verpflichtet sich 
zur Archivierung der von ihm entwickelten und vertragsgegen-
ständlichen Softwareprogramme in vom Computer lesbarer Form 
sowie der Dokumentation in einem zur Erfü llung der Verpflichtun-
gen nach diesem Vertrag notwendigen Umfang und stellt diese 
falls notwendig, entsprechend den Bestimmungen des dem Er-
werb zugrundeliegenden Vertrages, dem Auftraggeber zur Verfü -
gung. 
 
Supportklasse B: 
 
Leistungsumfang der Supportklasse A 
 
∙Update Service: Der Auftragnehmer stellt zum von ihm festge-
legten Termin dem Auftraggeber die vom Hersteller bereitgestell-
ten Programm-Updates zur Verfü gung. In diesen sind Korrekturen 
von Fehlern, Behebung eventueller Programmprobleme, die weder 
beim Probelauf noch beim Praxiseinsatz innerhalb der Gewährlei-
stung auftreten, Verbesserungen des Leistungsumfanges, Ä nde-
rungen der Softwareprogramme aufgrund gesetzlicher Ä nderun-
gen enthalten. 
Gesetzliche Ä nderungen, die zu einer neuen Programmlogik fü h-
ren, d.h. Ä nderungen bereits vorhandener Funktionen, die zu 
neuen Programmen und Programmodulen fü hren, sowie eventuell 
notwendige Erweiterungen der Hardware, fallen nicht unter Lei-
stungen dieses Vertrages. Diese Programme werden neben den 

notwendigen Datenträgern und Dokumentationen dem Auftragge-
ber gesondert geboten. 
 
Supportklasse C: 
 
Leistungsumfang der Supportklasse B 
 
∙Installation von Programm-Updates: Der Auftragnehmer ü ber-
nimmt das Einspielen bzw. Aufsetzen der neuen Programm-Up-
dates auf das vertragsgegenständliche Computersystem. 
∙Problembehandlung vor Ort: Falls die Problembehandlung des 
vertraglichen festgelegten Leistungsumfanges nicht durch Hotline-
Service, Remote-Support etc. gelöst werden kann, wird der Auf-
tragnehmer diese am Standort des Computersystems vornehmen. 
 

2.3 Ein zu behandelnder Fehler liegt vor, wenn das jeweils vertrags-
gegenständliche Softwareprogramm ein zu der entsprechenden 
Leistungsbeschreibung/Dokumentation in der jeweils letztgü ltigen 
Fassung abweichendes Verhalten aufweist und dieses vom Auf-
traggeber reproduzierbar ist. 
Mängelrü gen sind schriftlich an den Auftragnehmer zu richten. 
Zwecks genauerer Untersuchung von eventuell auftretenden Feh-
lern ist der Auftraggeber verpflichtet, das von ihm verwendete 
Computersystem (bei Systemen im Online-Verbund mit anderen 
Rechnern auch die entsprechende Verbindung), Softwarepro-
gramme, Protokolle, Diagnoseunterlagen und Daten in angemes-
senem Umfang fü r Testzwecke während der Normalarbeitszeit 
dem Auftragnehmer kostenlos zur Verfü gung zu stellen und den 
Auftragnehmer zu unterstü tzen. Erkannte Fehler, die vom Auftrag-
nehmer zu vertreten sind, sind von diesem in angemessener Frist 
einer Lösung zuzufü hren. 
Von dieser Verpflichtung ist der Auftragnehmer dann befreit, wenn 
im Bereich des Auftraggebers liegende Mängel dies behindern und 
von diesem nicht beseitigt werden. 
Eine Lösung des Fehlers erfolgt durch einen Software-Update 
oder durch angemessene Ausweichlösungen. 
 

3. Nicht durch diesen Vertrag gedeckte Leistungen 
3.1 Falls nicht explizit in diesem Vertrag anders geregelt, die Kosten 

fü r Fahrt, Aufenthalt und Wegzeit fü r die mit der Ausfü hrung der 
Dienstleistung beauftragten Personen des Auftragnehmers. 

3.2 Im Falle unberechtigter Inanspruchnahme von Leistungen ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die angefallenen Kosten dem 
Auftraggeber mit den jeweils gü ltigen Kostensätzen in Rechnung 
zu stellen. 

3.3 Leistungen, die durch Betriebssystem-, Hardwareänderungen 
und/oder durch Ä nderungen von nicht vertragsgegenständlichen 
wechselseitig programmabhängigen Softwareprogrammen und 
Schnittstellen bedingt sind. 

3.4 Individuelle Programmanpassungen bzw. Neuprogrammierungen. 
3.5 Programmänderungen aufgrund von Ä nderungen gesetzlicher 

Vorschriften, wenn sie eine Ä nderung der Programmlogik erfor-
dern. 

3.6 Der Auftragnehmer wird von allen Verpflichtungen aus dem vorlie-
genden Vertrag frei, wenn Programmänderungen in den vertrags-
gegenständlichen Softwareprogrammen ohne vorhergehende Zu-
stimmung des Auftragnehmers von Mitarbeitern des Auftraggebers 
oder Dritten durchgefü hrt, oder die Softwareprogramme nicht wid-
mungsgemäß  verwendet werden. 

3.7 Die Beseitigung von durch den Auftraggeber oder Dritten verur-
sachten Fehlern. 

3.8 Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch Handlungen 
oder Unterlassungen bei der Bedienung durch den Auftraggeber 
oder Anwender entstehen. 

3.9 Datenkonvertierungen. Wiederherstellung von Datenbeständen 
und Schnittstellenanpassungen. 

 



4. Preise 
4.1 Die genannten Preise verstehen sich ab Erfü llungsort. Die Kosten 

von Programmträgern (z.B. Magnetbändern, Magnetplatten, Ma-
gentbandkassetten usw.) sowie Dokumentationen und allfällige 
Vertragsgebü hren werden gesondert in Rechnung gestellt. 

4.2 Fü r Dienstleistungen, die in den Geschäftsräumen des Auftrag-
nehmers erbracht werden können, jedoch auf Wunsch des Auf-
traggebers ausnahmsweise bei diesem erbracht werden, trägt der 
Auftraggeber die Kosten fü r Fahrt, Aufenthalt und Wegzeit fü r die 
mit der Ausfü hrung der Dienstleistung beauftragten Personen des 
Auftragnehmers. 

4.3 Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei nach Vertragsabschluß  ein-
tretenden Steigerungen von Lohn- und Materialkosten bzw. son-
stigen Kosten und Abgaben, die umseitig angefü hrten Pauschal-
beträge entsprechend zu erhöhen und dem Auftraggeber ab dem 
auf die Erhöhung folgenden Monatsbeginn anzulasten. Die Erhö-
hungen gelten vom Auftraggeber von vornherein akzeptiert, wenn 
sie nicht mehr als 10% jährlich betragen. 

4.4 Alle Gebü hren und Steuern (insbesondere UST) werden aufgrund 
der jeweils gü ltigen Gesetzeslage berechnet. Falls die Abgaben-
behörden darü berhinaus nachträglich Steuern oder Abgaben vor-
schreiben, gehen diese zu Lasten des Auftraggebers. 
 

5. Liefertermine 
5.1 Der Auftragnehmer ist bestrebt, innerhalb angemessener Frist auf 

die jeweiligen Anfragen des Auftraggebers während der normalen 
Arbeitszeit des Auftragnehmers Auskunft zu geben. 

5.2 Dem Auftraggeber steht wegen Ü berschreitung der in Aussicht 
gestellten Termine weder das Recht auf Rü cktritt noch auf Scha-
denersatz zu. 

5.3 Teillieferungen und Vorauslieferungen sind zulässig. 
 

6. Zahlung 
6.1 Die vereinbarten Pauschalkostenbeträge sind vom Auftraggeber 

fü r das Kalenderjahr/Teiljahr im vorhinein zahlbar. 
6.2 Die vom Auftragnehmer gelegten Rechnungen sind 14 Tage nach 

Fakturendatum ohne Abzug und spesenfrei fällig. 
6.3 Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine we-

sentliche Bedingung fü r die Durchfü hrung der Lieferung bzw. Ver-
tragserfü llung durch den Auftragnehmer. Die Nichteinhaltung der 
vereinbarten Zahlungen berechtigen den Auftragnehmer, die lau-
fenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurü ckzutreten. Alle 
damit verbundenen Kosten sowie der Gewinnentgang sind vom 
Auftraggeber zu tragen. 

 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen im bankü blichen Aus-
maß  verrechnet. Bei Nichteinhaltung zweier Raten bei Teilzahlung 
ist der Auftragnehmer berechtigt, Terminverlust in Kraft treten zu 
lassen und ü bergebene Akzepte fälligzustellen. 

6.4 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht voll-
ständiger Gesamtlieferung, Garantie- oder Gewährleistungsan-
sprü chen oder Bemängelungen zurü ckzuhalten. 
 

7. Vertragsdauer 
 Das Vertragsverhältnis, welches eine fachgerechte Installation des 

ordnungsgemäß  erworbenen vertragsgegenständlichen Software-
programmes voraussetzt, beginnt mit Unterzeichnung des Vertra-
ges und wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Dieser Vertrag 
kann unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten zum Ende eines 
Kalenderjahres von einem der Vertragspartner schriftlich gekü ndigt 
werden, frü hestens jedoch nach Ablauf des 36. Vertragsmonates. 
Wenn das vertragsgegenständliche Softwareprogramm nachweis-
lich auß er Betrieb gestellt wird oder untergeht, kann das Vertrags-
verhältnis unter Berü cksichtigung einer dreimonatigen Kü ndi-
gungsfrist vorzeitig aufgelöst werden. In diesem Fall wird fü r die 
nicht konsumierte Leistung der aliquote Teil des Jahrespauschales 
auf ein vom Auftraggeber bekanntzugebendes österreichisches 
Bankkonto ü berwiesen. 
 

8. Haftung 
Der Auftragnehmer haftet fü r Schäden, sofern ihm Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der ge-
setzlichen Vorschriften. Die Haftung fü r leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen.  
Der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht er-
zielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprü

chen Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem Fall, soweit 
gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. 
 

9. Standort 
 Der Standort der vertragsgegenständlichen Computersysteme ist 

vertraglich festgelegt. Bei einem eventuellen Standortwechsel der  
Computersysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, den Pau-
schalkostensatz neu festzulegen oder den Vertrag vorzeitig auf-
zulösen. 
 

10. Urheberrecht und Nutzung 
10.1 Alle Urheberrechte an den vereinbarten Leistungen (Programme, 

Dokumentationen etc.) stehen dem Auftragnehmer bzw. dessen 
Lizenzgebern zu. Der Auftraggeber erhält ausschließ lich das 
Recht, die Software nach Bezahlung des vereinbarten Entgelts 
ausschließ lich zu eigenen Zwecken, nur fü r die im Vertrag spezi-
fierte Hardware und im Ausmaß  der erworbenen Anzahl der Lizen-
zen fü r die gleichzeitige Nutzung auf mehreren Arbeitsplätzen zu 
verwenden. 

 Durch den gegenständlichen Vertrag wird lediglich eine Werknut-
zungsbewilligung erworben. Eine Verbreitung durch den Auftrag-
geber ist gemäß  Urheberrechtsgesetz ausgeschlossen. Durch die 
Mitwirkung des Auftraggebers bei der Herstellung der Software 
werden keine Rechte ü ber die im gegenständlichen Vertrag fest-
gelegte Nutzung erworben. Jede Verletzung der Urheberrechte 
des Auftragnehmers zieht Schadenersatzansprü che nach sich, 
wobei in einem solchen Fall volle Genugtuung zu leisten ist. 

10.2 Die Anfertigung von Kopien fü r Archiv- und Datensicherungs-
zwecke ist dem Auftraggeber unter der Bedingung gestattet, daß  
in der Software kein ausdrü ckliches Verbot des Lizenzgebers oder 
Dritter enthalten ist, und daß  sämtliche Copyright- und Eigentums-
vermerke in diese Kopien unverändert mitü bertragen werden. 

10.3 Sollte fü r die Herstellung der Interoperabilität der gegenständlichen 
Software die Offenlegung der Schnittstellen erforderlich sein, ist 
dies vom Auftraggeber gegen Kostenvergü tung beim Auftrag-
nehmer zu beauftragen. Kommt der Auftragnehmer dieser Forder-
ung nicht nach und erfolgt eine Dekompilierung gemäß  Urheber-
rechtsgesetz, sind die Ergebnisse ausschließ lich zur Herstellung 
der Interoperabilität zu verwenden. Miß brauch hat Schadenersatz 
zur Folge. 
 

11. Loyalität 
Die Vertragspartner verpflichten sich zur gegenseitigen Loyalität. 
Sie werden jede Abwerbung und Beschäftigung, auch ü ber Dritte, 
von Mitarbeitern, die an der Realisierung der Aufträge gearbeitet 
haben, des anderen Vertragspartners während der Dauer des 
Vertrages und 12 Monate nach Beendigung des Vertrages unter-
lassen. Der dagegen verstoß ende Vertragspartner ist verpflichtet, 
pauschalierten Schadenersatz in der Höhe eines Jahresgehaltes 
des Mitarbeiters zu zahlen. 
 

12. Datenschutz, Geheimhaltung 
Der Auftragnehmer verpflichtet seine Mitarbeiter, die Bestimmun-
gen gemäß  § 15 des Datenschutzgesetzes einzuhalten. 
 

13. Sonstiges 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein 
oder unwirksam werden, so wird hiedurch der ü brige Inhalt dieses 
Vertrages nicht berü hrt. Die Vertragspartner werden partnerschaft-
lich zusammenwirken, um eine Regelung zu finden, die den un-
wirksamen Bestimmungen möglichst nahe kommt. 
 

14. Schlußbestimmungen 
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten 
zur Anwendung kommenden gesetzlichen Bestimmungen aus-
schließ lich nach österreichischem Recht, auch dann, wenn der 
Auftrag im Ausland durchgefü hrt wird. Fü r eventuelle Streitigkeiten 
gilt ausschließ lich die örtliche Zuständigkeit des sachlich 
zuständigen Gerichtes fü r den Geschäftssitz des Auftragnehmers 
als vereinbart. Fü r den Verkauf an Verbraucher im Sinne des Kon-
sumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen 
nur insoweit, als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend 
andere Bestimmungen vorsieht. Die Nichteinhaltung wesentlicher 
Vertragsbestandteile berechtigt die Vertragspartner zur vorzeitigen 
fristlosen Auflösung des Vertrages. 
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